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Gesetz zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur 

Mietenbegrenzung (Artikelgesetz)

 In der Senatssitzung vom 19. März 2019 stellte der Senat zur Einführung eines landesrechtlichen 

Mietendeckels fest: „Der Senat unterstützt die Einführung landesrechtlicher Regelungen zur 

Begrenzung der Miethöhen (sog. Mietendeckel).Mit der Ausarbeitung eines entsprechenden 

Gesetzentwurfes wird die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen federführend 

beauftragt…Die Eckpunkte des Gesetzentwurfes sowie ein Zeitplan für die Verabschiedung des 

Gesetzes sollen bis Mitte Juni 2019 vorgelegt werden.“

 Der Senat hat am 18. Juni 2019 Eckpunkte für ein Berliner Mietengesetz/Mietendeckel 

beschlossen. Diese beinhalten u.a. einen Mietenstopp für fünf Jahre und eine Begrenzung der 

Wiedervermietungsmiete auf die Höhe, die der Vormieterhaushalt bezahlt hat. Zudem werden 

Mietobergrenzen festgelegt, auf die bereits sehr hohe Mieten auf Antrag abgesenkt werden können. 
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Gesetz zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur 

Mietenbegrenzung (Artikelgesetz)

 Begründung Zielsetzung laut Senatsvorlage: 

 Ein unverzügliches öffentlich-rechtliches Eingreifen in den Berliner Wohnungsmarkt ist 

erforderlich, um bereits absehbaren Fehlentwicklungen entgegenzusteuern und die 

Bevölkerung vor allzu raschen Veränderungen der Stadtgesellschaft, umfassenden 

Verdrängungsprozessen und dadurch bedingten sozialen Verwerfungen zu schützen. Analog zum 

Gefahrenabwehrrecht ist es notwendig, dass der Staat nicht erst dann tätig werden darf, wenn ein 

Schaden schon eingetreten ist. Es genügt dort vielmehr, dass mit hinreichender 

Wahrscheinlichkeit mit dem Eintritt des Schadens zu rechnen ist.

 Die Einführung einer landesrechtlichen Regelung zur Begrenzung der Miethöhen (Mietendeckel) 

ist, auch aufgrund seines temporären Charakters, nicht die alleinige Maßnahme des Landes 

Berlin, um den Mietenanstieg zu begrenzen. Parallel dazu verfolgt der Senat von Berlin v.a. die 

zügige Ausweitung des Wohnungsangebots. 



Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin 4

Gesetz zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur 

Mietenbegrenzung (Artikelgesetz)

 Begründung Gesetzgebungskompetenz laut Senatsvorlage: 

 Die beteiligten Senatsverwaltungen sind der Auffassung, dass die Bundesländer seit der mit der 

Föderalismusreform 2006 erfolgten Streichung des Kompetenztitels für das „Wohnungswesen“ 

aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG befugt sind, auf Grundlage des Art. 70 Abs. 1 GG gesetzliche 

Regelungen zu diesem Regelungsgegenstand zu treffen.

 Da der Bundesgesetzgeber gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG für das bürgerliche Recht 

gesetzgebungsbefugt ist und hierunter nach heute gängiger Auffassung auch Bestimmungen des 

sozialen Mietpreisrechts fallen, müssen die Mietpreisbestimmungen der Länder, die sich auf Art. 

70 Abs. 1 GG stützen, eindeutig öffentlich-rechtlicher Natur sein.

 Unsicherheiten über das Verhältnis von öffentlich-rechtlichem Mietpreisrecht der Länder und 

bürgerlich-rechtlichem Mietpreisrecht des Bundes verbleiben jedoch vor allem deshalb, weil 

bislang noch kein Bundesland von seiner Gesetzgebungskompetenz für das öffentlich-rechtliche 

Mietpreisrecht Gebrauch gemacht hat.
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Gesetz zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur 

Mietenbegrenzung (Artikelgesetz)
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Gesetz zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur 

Mietenbegrenzung (Artikelgesetz)
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Gesetz zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur 

Mietenbegrenzung (Artikelgesetz)

(3)…..

(4)…..

(5)…..



Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin 8
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Gesetz zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur 

Mietenbegrenzung (Artikelgesetz)
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Gesetz zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur 

Mietenbegrenzung (Artikelgesetz)
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


